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Diese AGB ersetzen alle vorangegangenen AGB. Stand der AGB: 01.01.2006.
Die Informations- und Kommunikationssysteme Reschun und Partner KEG wird 
im Folgenden kurz IQ2.AT genannt.

1. Vertragsumfang und Gültigkeit
 
Alle Aufträge und Vereinbarungen sind nur dann rechtsverbindlich, wenn 
sie vom Auftragnehmer schriftlich und firmengemäß gezeichnet werden und 
verpflichten nur in dem in der Auftragsbestätigung angegebenem Umfang. 
Einkaufsbedingungen des Auftraggebers werden für das gegenständliche 
Rechtsgeschäft und die gesamte Geschäftsbeziehung hiermit ausgeschlossen. 
Angebote sind grundsätzlich freibleibend.

2. Leistung und Prüfung

2.1  Gegenstand eines Auftrages kann sein:
 
- Ausarbeitung von Organisationskonzepten
- Global- und Detailanalysen
- Erstellung von Individualprogrammen
- Lieferung von Bibliotheks- (Standard-) Programmen
- Erwerb von Nutzungsberechtigungen für Softwareprodukte
- Erwerb von Werknutzungsbewilligungen
- Mitwirkung bei der Inbetriebnahme (Umstellungsunterstützung)
- Telefonische Beratung
- Programmwartung
- Erstellung von Programmträgern
- Sonstige Dienstleistungen
 
2.2  Die Ausarbeitung individueller Organisationskonzepte und Programme 
erfolgt nach Art und Umfang der vom Auftraggeber vollständig zur Verfügung 
gestellten bindenden Informationen, Unterlagen und Hilfsmittel. Dazu zählen 
auch praxisgerechte Testdaten sowie Testmöglichkeiten in ausreichendem 
Ausmaß, die der Auftraggeber zeitgerecht, in der Normalarbeitszeit und auf 
seine Kosten zur Verfügung stellt. Wird vom Auftraggeber bereits auf der 
zum Test zur Verfügung gestellten Anlage im Echtbetrieb gearbeitet, liegt die 
Verantwortung für die Sicherung der Echtdaten beim Auftraggeber.

2.3  Grundlage für die Erstellung von Individualprogrammen ist die schriftliche 
Leistungsbeschreibung (Pflichtenheft), die der Auftragnehmer gegen 
Kostenberechnung aufgrund der ihm zur Verfügung gestellten Unterlagen 
und Informationen ausarbeitet bzw. der Auftraggeber zur Verfügung stellt. 
Diese Leistungsbeschreibung ist vom Auftraggeber auf Richtigkeit und 
Vollständigkeit zu überprüfen und mit seinem Zustimmungsvermerk zu 
versehen. Später auftretende Änderungswünsche können zu gesonderten 
Termin- und Preisvereinbarungen führen.

2.4  Individuell erstellte Software bzw. Programmadaptierungen bedürfen 
für das jeweils betroffene Programmpaket einer Programmabnahme 
durch den Auftraggeber spätestens vier Wochen ab Lieferung. Diese wird 
in einem Protokoll vom Auftraggeber bestätigt (Prüfung auf Richtigkeit 
und Vollständigkeit anhand der vom Auftragnehmer akzeptierten 
Leistungsbeschreibung mittels der unter Punkt 2.2 angeführten zur Verfügung 
gestellten Testdaten). Läßt der Auftraggeber den Zeitraum von vier Wochen 
ohne Programmabnahme verstreichen, so gilt die gelieferte Software mit 
dem Enddatum des genannten Zeitraumes als abgenommen. Bei Einsatz der 
Software im Echtbetrieb durch den Auftraggeber gilt die Software jedenfalls als 
abgenommen. 

Etwa auftretende Mängel, das sind Abweichungen von der schriftlich 
vereinbarten Leistungsbeschreibung, sind vom Auftraggeber ausreichend 
dokumentiert dem Auftragnehmer zu melden, der um raschest mögliche 
Mängelbehebung bemüht ist. Liegen schriftlich gemeldete, wesentliche Mängel 
vor, das heißt, daß der Echtbetrieb nicht begonnen oder fortgesetzt werden 
kann, so ist nach Mängelbehebung eine neuerliche Abnahme erforderlich. 
  
2.5  Bei Bestellung von Bibliotheks-(Standard-) Programmen bestätigt der 
Auftraggeber mit der Bestellung die Kenntnis des Leistungsumfanges der 
bestellten Programme. 
 
2.6  Sollte sich im Zuge der Arbeiten herausstellen, daß die Ausführung 
des Auftrages gemäß Leistungsbeschreibung tatsächlich oder juristisch 
unmöglich ist, ist der Auftragnehmer verpflichtet, dies dem Auftraggeber 

sofort anzuzeigen. Ändert der Auftraggeber die Leistungsbeschreibung nicht 
dahingehend bzw. schafft die Voraussetzung, daß eine Ausführung möglich 
wird, kann der Auftragnehmer die Ausführung ablehnen. Ist die Unmöglichkeit 
der Ausführung die Folge eines Versäumnisses des Auftraggebers oder einer 
nachträglichen Änderung der Leistungsbeschreibung durch den Auftraggeber, 
ist der Auftragnehmer berechtigt, vom Auftrag zurückzutreten. Die bis dahin 
für die Tätigkeit des Auftragnehmers angefallenen Kosten und Spesen sowie 
allfällige Abbaukosten sind vom Auftraggeber zu ersetzen.
 
2.7  Ein Versand von Programmträgern, Dokumentationen und 
Leistungsbeschreibungen erfolgt auf Kosten und Gefahr des Auftraggebers. 
Darüber hinaus vom Auftraggeber gewünschte Schulung und Erklärungen 
werden gesondert in Rechnung gestellt. Versicherungen erfolgen nur auf 
Wunsch des Auftraggebers.
 
3. Änderungen 

3.1  Will der Kunde den vertraglich bestimmten Umfang der von IQ2.AT  zu 
erbringenden Leistungen ändern, so wird er diesen Änderungswunsch 
schriftlich gegenüber IQ2.AT äußern. Das weitere Verfahren richtet sich nach 
den nachfolgenden Bestimmungen. Bei Änderungswünschen, die rasch 
geprüft und voraussichtlich innerhalb von 8 Arbeitsstunden umgesetzt werden 
können, kann IQ2.AT von dem Verfahren nach Absatz 3.3 bis 3.6 absehen. 

3.2  IQ2.AT prüft, welche Auswirkungen die gewünschte Änderung 
insbesondere hinsichtlich Vergütung, Mehraufwänden und Terminen haben 
wird. Erkennt IQ2.AT, daß zu erbringende Leistungen aufgrund der Prüfung 
nicht oder nur verzögert ausgeführt werden können, so teilt IQ2.AT dem 
Kunden dies mit und weist ihn darauf hin, daß der Änderungswunsch weiterhin 
nur geprüft werden kann, wenn die betroffenen Leistungen um zunächst 
unbestimmte Zeit verschoben werden. Erklärt der Kunde sein Einverständnis 
mit dieser Verschiebung, führt IQ2.AT die Prüfung des Änderungswunsches 
durch. Der Kunde ist berechtigt, seinen Änderungswunsch jederzeit 
zurückzuziehen; das eingeleitete Änderungsverfahren endet dann.

3.3  Nach Prüfung des Änderungswunsches wird IQ2.AT dem Kunden die 
Auswirkungen des Änderungswunsches auf die getroffenen Vereinbarungen 
darlegen. Die Darlegung enthält entweder einen detaillierten Vorschlag für 
die Umsetzung des Änderungswunsches oder Angaben dazu, warum der 
Änderungswunsch nicht umsetzbar ist.  
 
3.4  Die Vertragsparteien werden sich über den Inhalt eines Vorschlags für 
die Umsetzung des Änderungswunsches unverzüglich abstimmen und das 
Ergebnis einer erfolgreichen Abstimmung dem Text der Vereinbarung, auf die 
sich die Änderung bezieht, als Nachtragsvereinbarung beifügen. 

3.5  Kommt eine Einigung nicht zustande, oder endet das Änderungsverfahren 
aus einem anderen Grund, so bleibt es beim ursprünglichen Leistungsumfang. 
Gleiches gilt für den Fall, daß der Kunde mit einer Verschiebung der Leistungen 
zur weiteren Durchführung der Prüfung nach Absatz 3.2 nicht einverstanden 
ist.

3.6  Die von dem Änderungsverfahren betroffenen Termine werden unter 
Berücksichtigung der Dauer der Prüfung, der Dauer der Abstimmung über 
den Änderungsvorschlag und gegebenenfalls der Dauer der auszuführenden 
Änderungswünsche zuzüglich einer angemessenen Anlauffrist soweit 
erforderlich verschoben. IQ2.AT wird dem Kunden die neuen Termine mitteilen.

3.7  Der Kunde hat die durch das Änderungsverlangen entstehenden Aufwände 
zu tragen. Hierzu zählen insbesondere die Prüfung des Änderungswunsches, 
das Erstellen eines Änderungsvorschlags und etwaige Stillstandszeiten. Die 
Aufwände werden für den Fall, daß zwischen den Parteien eine Vereinbarung 
über Tagessätze getroffen wurde, nach diesen, im Übrigen nach der üblichen 
Vergütung von IQ2.AT berechnet. 

3.8  IQ2.AT ist berechtigt, die nach dem Vertrag zu erbringenden Leistungen 
zu ändern oder von ihnen abzuweichen, wenn die Änderung oder Abweichung 
unter Berücksichtigung der Interessen von IQ2.AT für den Kunden zumutbar 
ist. 
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4. Zusammenarbeit und Mitwirkungspflicht des Kunden

4.1  Die Vertragspartner arbeiten vertrauensvoll zusammen und 
unterrichten sich bei Abweichungen von dem vereinbarten Vorgehen oder 
bei Unsicherheiten an der Richtigkeit der Vorgehensweise des anderen 
unverzüglich gegenseitig.

4.2  Erkennt der Kunde, daß eigene Angaben und Anforderungen fehlerhaft, 
unvollständig, nicht eindeutig oder nicht durchführbar sind, hat er dies und die 
ihm erkennbaren Folgen IQ2.AT unverzüglich mitzuteilen.

4.3  Die Vertragspartner nennen einander Ansprechpartner und deren 
Stellvertreter, die die Durchführung des Vertragsverhältnisses für die sie 
benennende Vertragspartei verantwortlich und sachverständig leiten. 
Veränderungen in den benannten Personen haben die Parteien sich jeweils 
unverzüglich mitzuteilen. Bis zum Zugang einer solchen Mitteilung gelten die 
zuvor benannten Ansprechpartner und/oder deren Stellvertreter als berechtigt, 
im Rahmen ihrer bisherigen Vertretungsmacht Erklärungen abzugeben und 
entgegenzunehmen.

4.4  Die Ansprechpartner verständigen sich in regelmäßigen Abständen über 
Fortschritte und Hindernisse bei der Vertragsdurchführung, um gegebenenfalls 
lenkend in die Durchführung des Vertrages eingreifen zu können.

4.5  Über den Informationsaustausch der Ansprechpartner wird IQ2.AT 
ein Protokoll erstellen. Das Protokoll ist dem Kunden zu übermitteln. Bei 
gegenteiligen Ansichten hat dieser das Recht, seine Ansicht in das Protokoll 
aufnehmen zu lassen. Dieses Recht ist spätestens eine Woche nach Empfang 
des Protokolls auszuüben. 

4.6  Der Kunde unterstützt IQ2.AT bei der Erfüllung der vertraglich 
geschuldeten Leistungen. Dazu gehört insbesondere das rechtzeitige 
Zurverfügungstellen von Informationen, Datenmaterial sowie von Hard- und 
Software, soweit die Mitwirkungsleistungen des Kunden dies erfordern. 
 
4.7  Der Kunde stellt in der erforderlichen Zahl eigene Mitarbeiter zur 
Durchführung des Vertragsverhältnisses zur Verfügung, die über die 
erforderliche Fachkenntnis verfügen.

4.8  Sofern sich der Kunde verpflichtet hat, IQ2.AT im Rahmen der 
Vertragsdurchführung (Bild-, Ton-, Text- o.ä.) Materialien zu beschaffen, 
hat der Kunde diese IQ2.AT umgehend und in einem gängigen, unmittelbar 
verwertbaren, möglichst digitalen Format zur Verfügung zu stellen. Ist eine 
Konvertierung des vom Kunden überlassenen Materials in ein anderes 
Format erforderlich, so übernimmt der Kunde die hierfür anfallenden Kosten. 
Der Kunde stellt sicher, daß IQ2.AT die zur Nutzung dieser Materialien 
erforderlichen Rechte erhält.
 
4.9  Mitwirkungshandlungen nimmt der Kunde auf seine Kosten vor. 

4.10  Der Kunde verpflichtet sich, während der Dauer der Zusammenarbeit 
der Parteien und für einen Zeitraum von einem Jahr danach keine Mitarbeiter 
von IQ2.AT abzuwerben oder ohne Zustimmung von IQ2.AT anzustellen. Für 
jeden Fall der schuldhaften Zuwiderhandlung verpflichtet sich der Kunde, eine 
von IQ2.AT der Höhe nach festzusetzende und im Streitfall vom zuständigen 
Gericht zu überprüfende Vertragsstrafe zu zahlen.

5. Beteiligung Dritter 

Für Dritte, die auf Veranlassung oder unter Duldung des Kunden für ihn 
im Tätigkeitsbereich von IQ2.AT tätig werden, hat der Kunde wie für 
Erfüllungsgehilfen einzustehen. IQ2.AT hat es gegenüber dem Kunden nicht 
zu vertreten, wenn IQ2.AT aufgrund des Verhaltens eines der vorbezeichneten 
Dritten seinen Verpflichtungen gegenüber dem Kunden ganz oder teilweise 
nicht oder nicht rechtzeitig nachkommen kann. 

6. Preise, Steuern und Gebühren

6.1  Alle Preise verstehen sich in Euro ohne Umsatzsteuer. Sie gelten 
nur für den vorliegenden Auftrag. Die genannten Preise verstehen sich 
ab Geschäftssitz bzw. - stelle des Auftragnehmers. Die Kosten von 
Programmträgern (z.B. CDs, Magnetbänder, Magnetplatten, Floppy Disks, 
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Streamer Tapes, Magnetbandkassetten usw.) sowie allfällige Vertragsgebühren 
werden gesondert in Rechnung gestellt.

6.2  Bei Bibliotheks- (Standard)-Programmen gelten die am Tag der 
Lieferung gültigen Listenpreise. Bei allen anderen Dienstleistungen 
(Organisationsberatung, Programmierung, Einschulung, 
Umstellungsunterstützung, telefonische Beratung usw.) wird der 
Arbeitsaufwand zu den am Tag der Leistungserbringung gültigen Sätzen 
verrechnet. Abweichungen von einem dem Vertragspreis zugrundeliegenden 
Zeitaufwand, der nicht vom Auftragnehmer zu vertreten ist, wird nach 
tatsächlichem Anfall berechnet.
 
6.3  Der Kunde trägt gegen Nachweis sämtliche Auslagen wie Reise- und 
Übernachtungskosten, Spesen und im Rahmen der Vertragsdurchführung 
anfallenden Entgeltforderungen Dritter. Reisekosten werden nur ersetzt, 
wenn der Anreiseweg vom Sitz von IQ2.AT mehr als 50 Km beträgt. Die reine 
Reisezeit wird nicht vergütet. Für die Abwicklung von Aufträgen mit Dritten, 
deren Kostenaufwand direkt an den Kunden weiterberechnet wird, kann IQ2.AT 
eine Bearbeitungsgebühr (“Handling Fee”) erheben.

6.4  Die Vergütung von IQ2.AT erfolgt grundsätzlich nach Zeitaufwand, der 
monatlich in Rechnung gestellt wird. Maßgeblich für die Vergütung des Zeit-
aufwandes sind die jeweils gültigen Vergütungssätze von IQ2.AT, soweit nicht 
etwas Abweichendes vereinbart ist. Von IQ2.AT erstellte Kostenvoranschläge 
oder Budgetplanungen sind unverbindlich. 

6.5  Haben die Parteien keine Vereinbarung über die Vergütung einer Leistung 
von IQ2.AT getroffen, deren Erbringung der Kunde den Umständen nach nur 
gegen eine Vergütung erwarten durfte, so hat der Kunde die für diese Leistung 
übliche Vergütung zu entrichten. Im Zweifel gelten die von IQ2.AT für ihre 
Leistungen verlangten Vergütungssätze als üblich.  

6.6  Alle vertraglich vereinbarten Vergütungen verstehen sich ohne der 
gesetzlichen Abgaben und Steuern und allfälliger Barauslagen.

7. Liefertermin

7.1  Der Auftragnehmer ist bestrebt, die vereinbarten Termine der Erfüllung 
(Fertigstellung) möglichst genau einzuhalten.
 
7.2  Die angestrebten Erfüllungstermine können nur dann eingehalten werden, 
wenn der Auftraggeber zu den vom Auftragnehmer angegebenen Terminen 
alle notwendigen Arbeiten und Unterlagen vollständig, insbesondere die von 
ihm akzeptierte Leistungsbeschreibung lt. Punkt 2.3. zur Verfügung stellt 
und seiner Mitwirkungsverpflichtung im erforderlichen Ausmaß nachkommt. 
Lieferverzögerungen und Kostenerhöhungen, die durch unrichtige, 
unvollständige oder nachträglich geänderte Angaben und Informationen bzw. 
zur Verfügung gestellte Unterlagen entstehen, sind vom Auftragnehmer nicht 
zu vertreten und können nicht zum Verzug des Auftragnehmers führen. Daraus 
resultierende Mehrkosten trägt der Auftraggeber. 
 
8. Zahlung

8.1  Die vom Auftragnehmer gelegten Rechnungen inklusive Umsatzsteuer 
sind spätestens 14 Tage ab Fakturenerhalt ohne jeden Abzug und spesenfrei 
zahlbar. Für Teilrechnungen gelten die für den Gesamtauftrag festgelegten 
Zahlungsbedingungen analog.

8.2  Bei Aufträgen, die mehrere Einheiten (z.B. Programme und/oder 
Schulungen, Realisierungen in Teilschritten) umfassen, ist der Auftragnehmer 
berechtigt, nach Lieferung jeder einzelnen Einheit oder Leistung Rechnung zu 
legen. 

8.3  Die Einhaltung der vereinbarten Zahlungstermine bildet eine wesentliche 
Bedingung für die Durchführung der Lieferung bzw. Vertragserfüllung durch 
den Auftragnehmer. Die Nichteinhaltung der vereinbarten Zahlungen berechtigt 
den Auftragnehmer, die laufenden Arbeiten einzustellen und vom Vertrag 
zurückzutreten. Alle damit verbundenen Kosten sowie der Gewinnentgang sind 
vom Auftraggeber zu tragen.

Bei Zahlungsverzug werden Verzugszinsen im banküblichen Ausmaß 
verrechnet. Bei Nichteinhaltung zweier Raten bei Teilzahlungen ist der 
Auftragnehmer berechtigt, Terminverlust in Kraft treten zu lassen und 
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übergebene Akzepte fällig zu stellen.

8.4  Der Auftraggeber ist nicht berechtigt, Zahlungen wegen nicht vollständiger 
Gesamtlieferung, Garantie- oder Gewährleistungsansprüchen oder 
Bemängelungen zurück zu halten.
 
9. Urheberrecht und Nutzung

9.1  Alle Urheberrechte an den vereinbarten Leistungen (Programme, 
Dokumentationen etc.) stehen dem Auftragnehmer bzw. dessen Lizenzgebern 
zu. Der Auftraggeber erhält nur das Recht, die Software nach Bezahlung 
des vereinbarten Entgelts ausschließlich zu eigenen Zwecken, nur für die 
im Vertrag spezifizierte Hardware und im Ausmaß der erworbenen Anzahl 
an Lizenzen für die gleichzeitige Nutzung auf mehreren Arbeitsplätzen 
zu verwenden. Durch den gegenständlichen Vertrag wird lediglich eine 
Werknutzungsbewilligung erworben. Eine Verbreitung durch den Auftraggeber 
ist gemäß Urheberrechtsgesetz ausgeschlossen. Durch die Mitwirkung des 
Auftraggebers bei der Herstellung der Software werden keine Rechte über die 
im gegenständlichen Vertrag festgelegte Nutzung erworben. Jede Verletzung 
der Urheberrechte des Auftragnehmers zieht Schadenersatzansprüche nach 
sich, wobei in einem solchen Fall volle Genugtuung zu leisten ist.

9.2  Die Anfertigung von Kopien für Archiv- und Datensicherungszwecke ist 
dem Auftraggeber unter der Bedingung gestattet, daß in der Software kein 
ausdrückliches Verbot des Lizenzgebers oder Dritter enthalten ist, und daß 
sämtliche Copyright- und Eigentumsvermerke in diese Kopien unverändert mit
übertragen werden.

9.3  Sollte für die Herstellung von Interoperabilität der gegenständlichen 
Software die Offenlegung der Schnittstellen erforderlich sein, ist dies vom 
Auftraggeber gegen Kostenvergütung beim Auftragnehmer zu beauftragen. 
Kommt der Auftragnehmer dieser Forderung nicht nach und erfolgt 
eine Dekompilierung gemäß Urheberrechtsgesetz, sind die Ergebnisse 
ausschließlich zur Herstellung der Interoperabilität zu verwenden. Mißbrauch 
hat Schadenersatz zur Folge.

9.4  Werden im Zuge der Auftragserfüllung Fotos, Bilder oder Texte verwendet, 
an denen Urheberrechte oder verwandte Schutzrechte bestehen, sind diese 
allfälligen Nutzungsrechte vom Berechtigten direkt zu erwerben.
 
9.5  Die Weitergabe der für den Auftraggeber entwickelten und dokumentierten 
Strategien, Konzepte und Ideen an Dritte bedarf der schriftlichen Zustimmung 
von IQ2.AT. 

9.6  Gelieferte Software, insbesondere für den  Einsatz im Internet, ist nicht für 
alle Browser-Technologien gleichartig nutzbar. Der Auftraggeber nimmt dies 
zur Kenntnis. Mängelfreiheit liegt daher vor, wenn die gelieferte Software auf 
den in der Leistungsbeschreibung definierten Browserversionen die ebendort 
definierten Anforderungen erfüllt. IQ2.AT übernimmt keine Gewähr dafür, 
daß die gelieferte Software in der vom Auftraggeber getroffenen Auswahl 
mit anderen Programmen zusammenarbeitet und daß diese Programme 
ununterbrochen und fehlerfrei laufen oder daß alle Softwarefehler behoben 
werden können.

10. Rücktrittsrecht

10.1  Für den Fall der Überschreitung einer vereinbarten Lieferzeit aus 
alleinigem Verschulden oder rechtswidrigem Handeln des Auftragnehmers 
ist der Auftraggeber berechtigt, mittels eingeschriebenen Briefes vom 
betreffenden Auftrag zurückzutreten, wenn auch innerhalb der angemessenen 
Nachfrist die vereinbarte Leistung in wesentlichen Teilen nicht erbracht wird 
und den Auftraggeber daran kein Verschulden trifft. 

10.2  Höhere Gewalt, Arbeitskonflikte, Naturkatastrophen und 
Transportsperren sowie sonstige Umstände, die außerhalb der 
Einflußmöglichkeit des Auftragnehmers liegen, entbinden den Auftragnehmer 
von der Lieferverpflichtung bzw. gestatten ihm eine Neufestsetzung der 
vereinbarten Lieferzeit.

10.3  Stornierungen durch den Auftraggeber sind nur mit schriftlicher 
Zustimmung des Auftragnehmers möglich. Ist der Auftragnehmer mit einem 
Storno einverstanden, so hat er das Recht, neben den erbrachten Leistungen 
und aufgelaufenen Kosten eine Stornogebühr in der Höhe von 30% des noch 

nicht abgerechneten Auftragswertes des Gesamtprojektes zu verrechnen.

10.4  IQ2.AT ist berechtigt, vom Vertrag (auch hinsichtlich eines noch offenen 
Teiles der Lieferung oder Leistung) zurückzutreten, wenn:

a.  die Ausführung der Lieferung bzw. der Beginn oder die Weiterführung der 
Leistung aus Gründen, die  der Vertragspartner zu vertreten hat, unmöglich ist 
oder trotz Setzung einer angemessenen Nachfrist weiter verzögert wird.
b.  wenn der Auftraggeber vereinbarte Zahlungen trotz Setzung einer 
angemessenen Nachfrist von 14 Tagen nicht leistet.
c.  über das Vermögen des Vertragspartners ein Insolvenzverfahren 
eröffnet oder ein Antrag auf Einleitung eines Insolvenzverfahrens mangels 
kostendeckenden Vermögens abgewiesen wird. 

10.5  Unbeschadet der Schadenersatzansprüche von IQ2.AT sind im Falle 
des Rücktritts bereits erbrachte (Teil)Leistungen vertragsgemäß abzurechnen 
und zu bezahlen. Dies gilt auch, soweit die Lieferung oder Leistung vom 
Vertragspartner noch nicht übernommen wurde, für von IQ2.AT erbrachte 
Vorbereitungshandlungen. IQ2.AT steht statt dessen auch das Recht zu, die 
Rückstellung bereits gelieferter Gegenstände/ Leistungen zu verlangen.

10.6  Tritt IQ2.AT gemäß 10.4 vom Vertrag zurück, so gilt ein Schadenersatz 
in Höhe des für IQ2.AT entstandenen Aufwandes, zumindest aber von 20 % 
des Nettoauftragswerts als vereinbart. Das richterliche Mäßigungsrecht wird 
ausgeschlossen.

10.7  Der Rücktritt seitens des Vertragspartners vom Vertrag mit IQ2.AT hat 
schriftlich zu erfolgen.

11. Gewährleistung, Wartung, Änderungen

11.1  Mängelrügen sind nur gültig, wenn sie reproduzierbare Mängel betreffen 
und wenn sie innerhalb von 4 Wochen nach Lieferung der vereinbarten 
Leistung bzw. bei Individualsoftware nach Programmabnahme gemäß 
Pkt. 2.4. schriftlich dokumentiert erfolgen. Im Falle der Gewährleistung 
hat Verbesserung jedenfalls Vorrang vor Preisminderung oder Wandlung. 
Bei gerechtfertigter Mängelrüge werden die Mängel in angemessener Frist 
behoben, wobei der Auftraggeber dem Auftragnehmer alle zur Untersuchung 
und Mängelbehebung erforderlichen Maßnahmen ermöglicht. Die Vermutung 
der Mangelhaftigkeit gem. § 924 ABGB gilt als ausgeschlossen.

11.2  Korrekturen und Ergänzungen, die sich bis zur Übergabe der vereinbarten 
Leistung aufgrund organisatorischer und programmtechnischer Mängel, 
welche vom Auftragnehmer zu vertreten sind, als notwendig erweisen, werden 
kostenlos vom Auftragnehmer durchgeführt.

11.3  Kosten für Hilfestellung, Fehldiagnose sowie Fehler- und 
Störungsbeseitigung, die vom Auftraggeber zu vertreten sind sowie sonstige 
Korrekturen, Änderungen und Ergänzungen werden vom Auftragnehmer gegen 
Berechnung durchgeführt. Dies gilt auch für die Behebung von Mängeln, wenn 
Programmänderungen, Ergänzungen oder sonstige Eingriffe vom Auftraggeber 
selbst oder von dritter Seite vorgenommen worden sind.

11.4  Ferner übernimmt der Auftragnehmer keine Gewähr für Fehler, 
Störungen oder Schäden, die auf unsachgemäße Bedienung, geänderter 
Betriebssystemkomponenten, Schnittstellen und Parameter, Verwendung 
ungeeigneter Organisationsmittel und Datenträger, soweit solche 
vorgeschrieben sind, anormale Betriebsbedingungen (insbesondere 
Abweichungen von den Installations- und Lagerbedingungen) sowie auf 
Transportschäden zurückzuführen sind.

11.5  Für Programme, die durch eigene Programmierer des Auftraggebers bzw. 
Dritte nachträglich verändert werden, entfällt jegliche Gewährleistung durch 
den Auftragnehmer.

11.6  Soweit Gegenstand des Auftrages die Änderung oder Ergänzung bereits 
bestehender Programme ist, bezieht sich die Gewährleistung auf die Änderung 
oder Ergänzung. Die Gewährleistung für das ursprüngliche Programm lebt 
dadurch nicht wieder auf.

11.7  Für Software, die als “Public Domain” oder als “Shareware” klassifiziert 
ist, übernimmt IQ2.AT keine wie immer geartete Gewähr. Die vom jeweiligen 
Rechteinhaber für diese Software angegebenen Nutzungsbestimmungen oder 
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Lizenzregelungen sind zu beachten.

11.8  IQ2.AT übernimmt keine Gewähr dafür, daß die gelieferte Software: 

a.  Anforderungen des Vertragspartners entspricht, die nicht ausdrücklich  
Vertragsinhalt geworden sind.
b.  mit anderen Programmen des Vertragspartners zusammenarbeitet. 
c.  außerhalb der definierten Systemvoraussetzungen fehlerfrei funktioniert.
 
11.9  Die Weitergabe von Software an Dritte, auch deren kurzfristige 
Überlassung, ist in jedem Fall ausgeschlossen.

12. Haftung
 
Der Auftragnehmer haftet für Schäden, sofern ihm Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit nachgewiesen werden, im Rahmen der gesetzlichen 
Vorschriften. Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen. 
Der Ersatz von Folgeschäden und Vermögensschäden, nicht erzielten 
Ersparnissen, Zinsenverlusten und von Schäden aus Ansprüchen Dritter 
gegen den Auftragnehmer ist in jedem Fall, soweit gesetzlich zulässig, 
ausgeschlossen.

13. Loyalität

Die Vertragspartner verpflichten sich zur gegenseitigen Loyalität. Sie werden 
jede Abwerbung und Beschäftigung, auch über Dritte, von Mitarbeitern, die an 
der Realisierung der Aufträge gearbeitet haben, des anderen Vertragspartners 
während der Dauer des Vertrages und 12 Monate nach Beendigung des 
Vertrages unterlassen. Der dagegen verstoßende Vertragspartner ist 
verpflichtet, pauschalierten Schadenersatz in der Höhe eines Jahresgehaltes 
des Mitarbeiters zu zahlen.

14. Datenschutz und Sicherheit
 
14.1  IQ2.AT speichert als Stammdaten der Kunden und Teilnehmer: akadem-
ischer Grad, Vorname, Familienname, Geburtsdatum, Firma, Adresse, Branche, 
Berufsbezeichnung, Anfragedatum, Zahlungsmodalitäten, Zahlungseingänge 
und Rechnungslegung. Diese Stammdaten werden automationsunterstützt ve-
rarbeitet und ohne schriftliche Zustimmung des Teilnehmers nicht weitergege-
ben. Entsprechend § 96 TKG kann IQ2.AT ein öffentliches Teilnehmerverzeich-
nis mit Vor- und Familiennamen, akademischem Grad, Firma, Adresse und 
Internet-Adresse erstellen. Auf ausdrücklichen schriftlichen Wunsch des 
Teilnehmers hat diese Eintragung ganz oder teilweise zu unterbleiben. IQ2.AT 
ist berechtigt, Zugriffsstatistiken / Access-Statistiken zu führen.

14.2  IQ2.AT ergreift technisch mögliche Maßnahmen, um die bei ihr 
gespeicherten Kundendaten zu schützen. IQ2.AT haftet jedoch nicht, wenn 
Dritte auf rechtswidrige Art und Weise diese Daten in ihre Verfügungsgewalt 
bringen und sie weiterverwenden. Die Geltendmachung von Schäden des 
Vertragspartners oder Dritter gegenüber IQ2.AT aus einem derartigen 
Zusammenhang wird ausgeschlossen. 

14.3  IQ2.AT behält sich vor, Namen, Internet-Adressen, sowie Art des 
Services von Kunden auf eine Referenzliste zu setzen und diese auf Anfrage 
auch anderen Kunden und Interessenten zur Verfügung zu stellen. Auf 
ausdrücklichen schriftlichen Wunsch des Kunden unterbleibt dessen Nennung 
in einer Referenzliste.

14.4  Die der anderen Vertragspartei übergebenen Unterlagen, mitgeteilten 
Kenntnisse und Erfahrungen dürfen ausschließlich für die Zwecke dieses 
Vertrages verwendet und Dritten nicht zugänglich gemacht werden, sofern sie 
nicht ihrer Bestimmung nach Dritten zugänglich gemacht werden sollen oder 
dem Dritten bereits bekannt sind. Dritte sind nicht die zur Durchführung des 
Vertragsverhältnisses hinzugezogenen Hilfspersonen wie freie Mitarbeiter, 
Subunternehmer etc. 

14.5  Darüber hinaus vereinbaren die Vertragsparteien, Vertraulichkeit über 
den Inhalt dieses Vertrages und über die bei dessen Abwicklung gewonnenen 
Erkenntnisse zu wahren.

14.6  Die Geheimhaltungsverpflichtung gilt auch über die Beendigung des 
Vertragsverhältnisses hinaus.

14.7  Wenn eine Vertragspartei dies verlangt, sind die von ihr übergebenen 
Unterlagen wie Strategiepapiere, Briefingdokumente etc. nach Beendigung des 
Vertragsverhältnisses an sie herauszugeben, soweit die andere Vertragspartei 
kein berechtigtes Interesse an diesen Unterlagen geltend machen kann.

14.8  Presseerklärungen, Auskünfte etc., in denen eine Vertragspartei auf die 
andere Bezug nimmt, sind nur nach vorheriger schriftlicher Abstimmung - auch 
per Email - zulässig. 

15. Sonstiges 

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder 
unwirksam werden, so wird hierdurch der übrige Inhalt dieses Vertrages nicht 
berührt. Die Vertragspartner werden partnerschaftlich zusammenwirken, um 
eine Regelung zu finden, die den unwirksamen Bestimmungen möglichst nahe 
kommt.

16. Schlußbestimmungen

16.1  Soweit nicht anders vereinbart, gelten die zwischen Vollkaufleuten 
zur Anwendung kommenden gesetzlichen Bestimmungen ausschließlich 
nach österreichischem Recht, auch dann, wenn der Auftrag im Ausland 
durchgeführt wird. Für eventuelle Streitigkeiten gilt ausschließlich die örtliche 
Zuständigkeit des sachlich zuständigen Gerichtes für den Geschäftssitz des 
Auftragnehmers (9300 St. Veit an der Glan) als vereinbart. Für den Verkauf 
an Verbraucher im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes gelten die 
vorstehenden Bestimmungen nur insoweit, als das Konsumentenschutzgesetz 
nicht zwingend andere Bestimmungen vorsieht.

16.2  Sollten einzelne Bestimmungen der Parteivereinbarungen ganz oder 
teilweise unwirksam sein oder werden, wird die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen hierdurch nicht berührt. Die Parteien werden in diesem Fall die 
ungültige Bestimmung durch eine wirksame Bestimmung ersetzen, die dem 
wirtschaftlichen Zweck der ungültigen Bestimmung möglichst nahe kommt. 
Entsprechendes gilt für etwaige Lücken der Vereinbarungen.

16.3  Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden werden nicht 
Vertragsbestandteil. 

16.4  IQ2.AT ist auf eigenes Risiko ermächtigt, andere Unternehmen mit der 
Erbringung von Leistungen aus diesem Vertragsverhältnis zu beauftragen. 

16.5  IQ2.AT darf den Kunden auf seiner Web-Site oder in anderen Medien 
als Referenzkunden nennen. IQ2.AT darf ferner die erbrachten Leistungen zu 
Demonstrationszwecken öffentlich wiedergeben oder auf sie hinweisen, es sei 
denn, der Kunde kann ein entgegenstehendes berechtigtes Interesse geltend 
machen.
 
16.6  Mit Unterzeichnung des Vertrages bestätigt der Kunde / Auftraggeber 
den Erhalt und die Gültigkeit der ABG.


